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Da sich die Kfz-Steuer für Lkw nach 

dem zulässigen Gesamtgewicht be-

misst, kann sich eine Umrüstung vom 

Pkw zum Lkw steuerlich durchaus loh-

nen. Doch dafür gibt der Bundesfi nanz-

hof (BFH) in einem aktuellen Urteil (Az.: 

II R 6/08) künftig strengere Regeln vor. 

Nach bisheriger Rechtsprechung des 

BFH erfolgte die Abgrenzung zwischen 

Lkw und Pkw nach der objektiven Be-

schaffenheit des Fahrzeugs (Sitzplätze, 

Zuladung etc.). Zwar hält der BFH daran 

weiter fest, präzisierte jedoch seine Vor-

gaben. Das heißt, wenn ein Fahrzeug 

eine ähnliche Karosserieform besitzt und 

technisch etwa beim Fahrgestell und der 

Motorisierung ähnlich wie ein bauglei-

ches Modell ausgestattet ist, kommt es 

auf das zulässige Gesamtgewicht und 

das Nutzgewicht an. 

Grund: Ein Lkw sei maßgeblich dazu 

gebaut, Lasten von erheblichem Umfang 

zu befördern. Daher kann ein Auto erst 

als Lkw anerkannt werden, wenn es den 

typischen Gewichtsbereich und die Zu-

ladungsmöglichkeit eines Pkw deutlich 

überschreitet. Dies ist nach dem aktuel-

len Urteil erst der Fall, wenn ein Auto 

das zulässige Gesamtgewicht von mehr 

als 2.800 kg überschreitet und eine Nutz-

last von mehr als 800 kg aufweisen kann. 

Im vorliegenden Fall verfehlte der um-

gebaute Opel Astra sowohl das geforder-

te Gesamtgewicht als auch die Nutzlast. 

Der BFH versagte dem Halter daraufhin 

die Anerkennung als Lkw.

Rechtzeitig Kostenverursacher 

zu erkennen ist gerade in wirt-

schaftlich angespannten Zeiten im 

Fokus von Fuhrparkmanagern. Da-

bei sind nicht nur die Leasingkos-

ten wichtig, sondern vielmehr die 

laufenden Ausgaben für Service- 

und Treibstoff. Immerhin machen 

sie mehr als 15-20 Prozent der Ge-

samtkosten aus. 

Hier unterstützen viele Leasing-

gesellschaften die Flottenbetreiber 

mit Online-Reportingtools. Diese 

liefern unter anderem tagesaktuelle 

Auswertungen und individuelle Be-

richte zu Detailkosten und Ausrei-

ßern. Insbesondere personenbezoge-

ne Berichte zum Treibstoffverbrauch 

helfen, dem Dienstwagenfahrer sein 

Verhalten transparent zu machen. 

Schwarz auf weiß wird diese Er-

kenntnis helfen – ergänzt um ein 

Spritspartraining – die Kraftstoff-

kosten zu senken. 

Darüber hinaus, so zeigt die Er-

fahrung, sollten die regelmäßigen 

Beobachtungen und Auswertungen 

um entsprechende Beratungsge-

spräche mit dem Dienstleister er-

gänzt werden. Gemeinsam analy-

siert der Berater mit dem Kunden 

die Fuhrpark- und Marktentwick-

lung, um das Wirtschaftlichkeits-

konzept von Fuhrparkprozess und 

-kosten laufend den sich verändern-

den Bedingungen anzupassen.

Nur eine aktive Fuhrparksteue-

rung mit transparenter Kosten- und 

Nutzungsstruktur ermöglicht also, 

rechtzeitig in das Verhalten der 

Dienstwagenfahrer einzugreifen 

und eigene Fuhrparklösung immer 

wieder zu aktualisieren.

Während der Nutzungsdauer eines 

Fahrzeugs kann es zu Unfallschä-

den kommen, die den späteren Ver-

kaufserlös schmälern. Solche Wertmin-

derungen werden durch Gutachten 

festgestellt, die Kriterien wie Fahrzeug-

typ, Laufl eistung, Alter und Art sowie 

Umfang der Beschädigung berücksich-

tigen. Der Ausgleich der Wertminde-

rung steht dem Eigentümer zu – bei 

Leasingfahrzeugen dem Leasinggeber, 

der bis zu 20 Prozent der Schadenssum-

me vom Leasingnehmer einfordert. 

Selbst dann, wenn gar keine Wertmin-

derung geltend gemacht worden ist.

Sorgen Sie daher dafür, dass bei Haft-

pfl ichtschäden alle Wertminderungen 

auch wirklich geltend gemacht werden. 

Lassen Sie sich dabei nicht auf Werte 

unterhalb der im Leasingvertrag festge-

haltenen Höhe ein. Das gilt auch für 

Bagatellschäden, denn bei der Rückgabe 

werden auch die festgestellt, und spätes-

tens dann fordert der Leasinggeber den 

vertraglich verankerten Satz ein.

Akzeptieren Sie im Leasingvertrag 

maximal zehn Prozent der Schadensum-

me als pauschalierte Wertminderung. 

Fügen Sie möglichst auch Kappungs-

grenzen ein, unter denen Bagatellschä-

den ausgeklammert werden. Andern-

falls verlangt der Leasinggeber Summen 

von Ihnen, die Sie so gar nicht geltend 

gemacht haben. 
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